
— 581 —

Viva, Croix, Alphons Lig., Scavini, Erneſt Müller und
wohl faſt alle Theologen, und ſo hat CS bn der au Bor⸗
romäus vorgeſchrieben un den ACt. Med ICCI

U dem Geſagten ergibt ſich wa Unſerem Aulu nunmehr
gu thun obliegt: In den von ihm während der „Confuſionszeit“
geſalbten Kranken, inſoweit ſelbe inzwiſchen nicht ſchon geſtorben
oder wieder eſund geworden, oder doch QAus der Todesgefahr
gekommen ſind, hat ETL die Salbung mit dem eiligen Krankenöle
Su Conditione: Si nondum 68 Sacramento Unétiohis munitus

wiederholen.
Wie er dabei vorgehen müſſe, Uum bei den Angehörigen der

un dieſer Zeit verſehenen und verſtorbenen Pfarrangehörigen keine
Beſorgniß und bei den wieder zu ſalbenden Subjecten keinen
Anſtoß zu 9  7 wird ihn die Paſtoralklugheit lehren.Oswald Pfarrvikar V

Oſef Sailer

VIII (Trauung NI ohne Dispenſen, mit
vorausgegangener Taufe der en rau ohne Er
aubni Am December 1878 verunglückte Iim Stein  —
ru  E un der Nähe des Dorfes der Steinmetzmeiſter
Er erhielt nämlich einen Schenkel⸗ und Schienbeinbruch nd
chwere Verwundungen am Kopfe und an den Beinen.

war katholiſcher Religion und un 1843
geboren. Er mit einer Perſ die ſich als ſein Weib
gerirte und die darum auch allgemein als ſein Weib betrachtetUr Ein ſiebenjähriges Mädchen iInter dem Namen
beſuchte die Schule

Am 27 December erklärte ein Arzt, der den unglücklichenD beſuchte, Ur ſon von zwei von der Bauunter—
nehmung pauſchalirten Aerzten behandelt), daß wenig Ausſicht
Zum Wiederaufkommen vorhanden ſei, und daß ſich die Mund
ſperre einſtelle. 2  luf dieſe Nachricht hin beſuchte der Or  arrer
den kranken und machte ihn auf den Empfang der eiligen

In der Na denSacramente aufmerkſam.
Jänner 1879 kam der Bezirksphyſicus, welcher erklärte, daß
vielleicht den Tag nich erleben, keinesfalls überleben werde.

Um 1  E Uhr Morgens egad ſich der Ortspfarrer zUum und
reichte ihm nach Anhörung der hl EI die Oelung, da
die und Beſorgniß ehr groß waren, die Hoſtiedürfte IM Munde liegen bleiben Darauf vurde die benedictio
apostolica ertheilt.

V—＋
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Nun ſagte dem Or tspfarrer, eL hätte noch ein beſon⸗

CTLe nliegen bTr ſei nicht verehelicht, die Perſon, mit der r/
lebe, eine Israelitin, die Tochter eines höhern O mit einer
0  Sraelitin, ſie ſei Iu inem Kloſter worden, habe ich
u katholiſchen Häuſern aufgehalten, nun wünſche EL ſehn
mit ihr etraut zu werden, bevor EU ſtürbe on lange habe
EL dieſen Wunſch gehabt, allein bei den Bahnbauten ergebe ſich
iezu chwer eine Gelegenheit, beſonders da ihnen das Hinder⸗
niß der Religionsverſchiedenheit (eigentlich disparitas Gultus)
Im Wege Q Dieß flüſterte EL ur die Zähne, jedoch ˖eut⸗
lich el darauf ſtürzte die betreffende Perſ aus dem eben⸗
zimmer herein und 3u den Füßen des Ortspfarrers fallend,
agte ſie „Geiſtlicher Herr! copuliren ſie 10 Der rts
farrer entgegnete, das önne den Augenblick wohl nicht 9E
ſchehen, ſie mu das Sacrament der Taufe empfangen.
Der Kranke agte mit matter Stimme: . zuerſt die Taufe
und dann die Trauung.“ In die ohnung zurückgekehrt, 0
der Or  arrer nach, was da un ſei Die Todesgefahr
war augenſcheinlich. Der Kranke onnte nur mi  E aufregender
Mittel beim Bewußtſein erhalten werden Der Ortspfarrer 1e
bis jetzt die beiden Perſonen für verehelicht, eben ſo die Nach
barn; eln ſiebenjähriges Mädchen war da und das vermeintliche
Weib Im hohen Grade ſchwanger. Der Or  arrer glaubte
nach Ertheilung der Taufe die zwei Perſonen mit Außer⸗
achtlaſſung des Aufgebotes rauen 3u dürfen

II dem der die Bedeutung der Taufe auseinander
geſetzt Urde, iſt ſie mit der Bemerkung, daß ſie nach der
Qufe zum weiteren Religionsunterrichte kommen ſollte, Sub
Conditione auf den Namen M B., welchen letzteren ſie bis jetzt
führte, getauft worden. Bei der Eintragung Iu das Taufbuch
gab ſie Unter einem Eide an, ſie B B., ſei aus bei

gebürtig, israelitiſcher Religion und eheliche Tochter des
und der 0 und ſei 33 ahre alt

Auf Grund des 8 0 der Inſtruction, der da lautet
„D 68 ſich ereignen kann, daß eine nahe Todesgefahr jeden
längern Ufſchu unmöglich macht, werden die Biſchöfe in
edem Zezirke nach Maßgabe der Ortsverhältniſſe Einen oder
mehrere Prieſter ermächtigen, für olche 0  e In ihrem Namen
die Nachſicht von allen drei Verkündigungen zu ertheilen“,
laubte der Ortspfarrer, der zugleich auch Dechant war, die
zwei erſonen, nachdem Cu inter einem Eide bezeugten, daß
ihnen keins von den vorgeführten Ehehinderniſſen IWm Wege
ſtehe, trauen 3u 9350 und zu ollen.
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Nach der Trauung wurde das ſiebenjährige Mädchen,
welches als ſein Kind anerkannte, legitimirt. Die Trauung
wirkte ungemein beruhigend, und tröſtend auf Seine letzten
Drte „B wir ſind verehelicht und unſere Kinder
ſind ehelich.“ ſtarb denſelben Tag Nachmittags.

Der Ortspfarrer erſtattete alſogleich inen eingehenden Be
richt an das hochwürdigſte Ordinariat über den betreffenden
Vorfall. Von Seite de hochw Ordinariats wurde der Vor
gang des Pfarrers als zur Beruhigung des Gewiſſens des
Sterbenden gutgeheißen. Unter Einem wurde ET hinſi der
Geltendmachung der plötzlichen Eheſchließung bezüglich der bürger⸗
lichen Rechtswirkungen angewieſen, der Landesregierung
darzuſtellen, daß wegen der conſtatirten Todesgefahr die nach
dem politiſchen Geſetze vorgeſchriebenen Erforderniſſe nicht beob—

werden konnten, nämlich: a) die Nachſicht von der Bei
bringung des Geburtsſcheines der K einen ilitär⸗
bſchie die Anmeldung des Austrittes aus der israelitiſchen
Cultusgemeinde, die gänzliche Nachſicht des Aufgebotes von
Seite der politiſchen Behörde, die Beiziehung der politiſchen
Obrigkeit bei der Vornahme der Trauung. Der Pfarrer reichte
dann unter Darlegung der Sachlage bei der Bezirks  2
auptmannſchaft ein an die hohe Landesregierung
ein, der auf dem Todtenbette geſchloſſenen Ehe die bürgerlichen
Rechtswirkungen zuzuerkennen.

Die darauf erfolgte Erledigung autete
„Der Er N hat mit TId Nachſtehendes anher

eröffne 77  eber die niit dem Tergalberichte anher vorgelegte,Iim Anſchluſſe ſammt Beilagen zur weitern Amtshandlung zurück  2folgende Eingabe des Pfarramtes N betreffend die Ge⸗
ahr am erzuge QAm T  odtenbette vollzogene Trauung des
und der bin ich IM Hinblicke auf die Beſtimmungen der
82 69 und und beziehungsweiſe 86 und 77
nicht In der age adminiſtrativen Standpuncte eine Aner⸗
kennung der Giltigkeit der Ehe auszuſprechen. Eine Entſcheidungüber die Giltigkeit oder Ungiltigkeit der Ehe In Abſicht auf die
bürgerlichen Rechtswirkungen te übrigens nach 97

B und nach den übrigen geſetzlichen Beſtimmungen nur
den Civilgerichten und zwar dem Landesgerichte

Nach hierortiger Anſchauung hat jedoch In Gemäßheit des
— desſelben Geſetzbuches Im vorliegenden Falle die dieß
bezügliche Unterſuchung nicht von Amtswegen 3u erfolgen, und
nimmt ſohin die Landesregierung threm Standpuncte aus

58
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keinen Anlaß, hierüber an da Landesgericht eine eit
theilung 3u machen, oder eine olche anzuordnen. Ein dieß
bezügliches nſuchen bleibt jedoch denjenigen Privatperſonen
überlaſſen, we  e durch die etwa mit einem Hinderniſſ 9e·
ſchloſſene Ehe in ihren Rechten gekränkt worden ſind Dagegen
bleiht * dem Bezirkshauptmann überlaſſen, In Abſicht auf
den Religionsübertritt der und der nähern Feſtſtellung ihrer
Perſonal⸗Verhältniſſe, ſowie Hi Abſicht auf die Heranziehung
des Pfarrers ud eventuell der onſt betheiligten Perſonen
zur Verantwortung der vorliegenden Eheſchließung ohne
ufgebot, beziehungsweiſe bei Unterlaſſung des Einſchreitens
gänzliche Nachſicht von derſelben und Am ernere Nachſicht von
der Beibringung der Geburtsſcheine, (welche letztere nach Punct

des des Geſetzes Uli 1872 N III
der beſtätigten nahen Todesgefahr gleichfalls der

Bezirkshauptmannſchaft zugeſtanden wären) die inſtanzmäßige
Amtshandlung Im eigenen Wirkungskreiſe, eventuell unter Offen
haltung des Recurſes pflegen

Was endlich die Verantwortlichkeit des genannten farrer
betrifft, ird auf den des und auf die
Miniſterialverordnung September 1857 und V
1855 hingewieſen und ird bei billiger Bedachtnahme auf
die außerordentlichen mſtände doch auch nicht unbeachtet ge⸗
laſſen werden können, daß Pfarrer N., wenn ETL ſchon
Gefahr Verzuge die Trauung ohne vom Aufgebot
vorgenommen hat, doch 0  E bemüht ſein können, daß dieſe

da das Ableben des erſt Nachmittag erfolgte
noch bei Lebzeiten nachträglich eingeholt werde, wona den

Beſtimmungen des 88 des dur die abermalige
Erklärung der Einwilligung der Nupturienten allen Anſtänden
0  6 egegnet werden können.“

Hievon wird das och arramt mit dem Erſuchen u
Kenntniß geſetzt, die rechtfertigende Aeußerung hinſichtlich der im
Gegenſtande eingetretenen Außerachtlaſſungen bi hieher 3u
erſtatten.

N N Bezirkshauptmann.
Die Rechtfertigung des Pfarrers lautete beiläufig: daß E

nich im inne atte, gegen die Vorſchriften des B
andeln, da aber die Todesgefahr ſo imminent war, onnte
zur Beruhigung des Gewiſſens des Sterbenden nicht uders

handeln und ließ u zarteſter Form die Bemerkung einfließen,
daß, wenn ihm bei dieſem Fall ſo viel Zeit 3u Gebote geſtan⸗
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den wäre, als den ehörden zur Erledigung dieſes Ctes,
gewiß nich ein 2  Fota der vom bürgerlichen Geſetzbuche aufge
ſtellten Erforderniſſe zur Ehe  ie unerfüllt geblieben wäre.

Der Beſcheid der Bezirkshauptmannſchaft autete
„Die Bezirkshauptmannſchaft nde ber die wohl⸗

dortige Aeußerung von der weitern Amtshandlung den
Herrn Dechant und Pfarrer N., ſowie gegen die übrigen Be⸗
theiligten Aus Anlaß der auf dem Todtenbette vorgenommenen
Trauung des und der B die ohne Dispens vom Ehe
aufgebote und von der Beibringung des Taufſcheines In Berück⸗

2

—
ſichtigung der hiebei obwaltenden außerordentlichen Verhältniſſe
abzuſehen und bemerken, daß CS bezüglich der Anerkennung
der Giltigkeit der betreffenden Eheſchließung vom adminiſtrativen
tandpuncte aus bei dem mit ecrete intimirten Er

der Landesregierung ſein Verbleiben aAben muß
Hinſichtli der nachträglichen Entgegennahme des Religions⸗

übertrittes der B und Conſtatirung ihrer Perſonalien⸗
Verhältniſſe, owie Ai Betreff der orge für deren Kinder
Ur Aufſtellung eines Vormundes wir unter Einem das
Geeignete veranla  40

Nach den hier angeführten Erläſſen lieben die bürgerlichen
Rechtsfolgen dieſer Ehe I Der Grund der Nicht
anerkennung der Giltigkeit der Ehe lag ielfach Iu der Beſorg⸗
niß der Behörden, ſie könnten eventuell mit den
Advocaten als Vertretern der Verwandten des verſtorbenen
In Conflict gerathen. ber auch den Pfarrer wurde der

de G., er dem Seelſorger bei ſchwerer Strafe
verbietet, die Trauung vorzunehmen, bis alle uſtände ehoben
ſind, ul In Anwendung gebra

ES räg ſich oll der Ortsſeelſorger In dem Falle,
der des („zur Giltigkeit der Ehe ird auch

das Aufgebot und die feierliche Erklärung der Einwilligung 8e
fordert“) ezügli des Aufgebotes und der 88 ezügli der
abermaligen Einwilligung nicht erfüllt werden können, alſo bei
Todesgefahr Am Verzuge die Trauung vornehmen? glaube,
Wa Die Beruhigung des Gewiſſens und die Schließung der Ehe
iſt die die bürgerlichen Re  olgen ſind ebenſache.

ber auch für die Zuerkennung der bürgerlichen echts⸗
folgen bei Außerachtlaſſung des des laſſen ſich
triftige Gründe anführen.

In einem weit Im Gebirge gelegenen Tte ver
Unglückt enn Mann. Der Ortsſeelſorger wird gerufen, Uun ihm
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die Seramemte 3u reichen. D  1e Verwundung iſt derartig,
daß jeder Laie der Verwundete werde nur ein dar
Stunden ében Bezüglich der Perſonen, denen das ech

die Todesgefahr conſtatiren, ſagt das Geſetz ni
Beſtimmtes. Die Todesgefahr kann Ur Aerzte, ebamme,
Zeugen oder Augenſchein der Obrigkeit eſche Alſo ſind
auch bloße Zeugen hinreichend uu Conſtatirung der Todesgefahr.

Der Sitz der ehörden iſt weit entfernt, vom Tele
graf rte iſt keine Spur, au das Gemeindeamt
kann weit entfernt liegen. Nun handelt eS ſich Aum die Schließung
der Ehe zwiſchen dem Verunglückten und einer Perſon, mit der

mehrere uneheliche Kinder hat Der Verunglückte hat Eln
großes Vermögen. Er will ſein ewiſſen beruhigen, die Kinder,
die als die ſeinigen anerkennt, als eheliche 3u hinterlaſſen.
Der Schließung der Ehe kein Hinderniß Im Wege;
mangelt die ispen von allen drei Aufgeboten von Seite der
politiſchen Behörden; die Erlangung derſelben iſt aber wegen
der 1ze der Lebenszeit des Verunglückten nicht möglich.Eine dießbezügliche Verordnung für Böhmen Uli

lautet „Der dringendſte Umſtand aher iſt, venn eine
nahe Todesgefahr keinen Verzug geſtattet, in dieſem darf,
wenn die Landesſtelle, oder das Kreisamt nicht angegangenwerden kann, weil die Entfernung groß iſt oder enn die
Todesgefahr bei ſpäter Abend oder Nachtzeit ausbricht, ſe
die Ortsobrigkeit, worunter der Magiſtrat, da  D  2 Wirthſchafts(?)und das um O  Tte die politiſchen Geſchäfte beſorgende m
verſtanden wird, die Dispens von allen drei Aufgeboten CL
heilen“ „und die Dispens eine Gnadenſache iſt, bei der viel
dem Ermeſſen der politiſchen chorden überlaſſen Nachdieſer Verordnung wäre * auch den Gemeindevorſtehern erlaubt,

Aufgebote dispenſiren.
Man meinen, daß Iu einer wichtigen Sache, wie

die Beruhigung des Gewiſſens durch die Schließung der Ehe
* iſt, ud wo von kirchlicher Seite dispenſirt wird, die bürger⸗
en Rechtsfolgen nicht vorenthalten werden ollen, da das
Geſetz bezüglich de Vollmacht zur Ertheilung der Dis

die äußerſten Conceſſionen macht und viel dem Ermeſſen
der Behörden überläßt.

Man findet auch n der Uelle, QAus welcher die Dispenſen
emaniren, einen Grund für die Berechtigung 5  UL Vornahme der

Helfert, O. 531
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Trauung, wenn die Todesgefahr Verzuge iſt Es gibt In
Ezug auf die Quelle drei Arten von Dispenſen: dispensationes
legis, dispensationes hominis, dispensationes mixtae. Dispen-
Sationes Legis ſind olche we  e nach der Dispoſition des
Geſetzes bei der xiſtenz gewiſſer Verhältniſſe eintreten
ollen. Dieſe Art von Dispens dürfte wohl Im obigen
Falle ihre Anwendung finden V  ocham ſagt mit andern Mora⸗
liſten iber die excipirende Auslegung des Geſetzes „Oft aber
handelt 68 ich um eine augenblickliche Thätigkeit oder
Nichtthätigkeit, an der kein weiterer „Recurs“ ergriffen werden
kann. In dieſen Fällen findet Epikie ihre Anwendung.“ Was
die kirchliche Vollmacht zur Ertheilung der Dispens anbelangt,
ſo agt das Circulare des Capitular⸗Vicars von Brixen

December 1856 „Für den Fall einer nahen Todesgefahr
wird aber der elf bg zur Ertheilung der kirchlichen
Dispens vom dreimaligen Aufgebote hiemit ermächtigt.“ Dieſes
Circulare läßt keinen Zweifel übrig. Aber bloß die
Dechante teſe Vollmacht aben, E Ibmm der Pfarrer oder ein
anderer Ortsſeelſorger i die gleiche Verlegenheit, wie mit der
Dispens von politiſcher ette

Wenn irgendwo, ſo wäre gerade auf dem Gebiete der
Ehegeſetzgebung, owohl von Ctteé der Kirche, als von Ette
des Staates die größtmöglichſte Einigkeit und Klarheit noth  E
wendig. Nun findet aber aſt In jedem Staate Iu kirch⸗
255 und politiſcher Beziehung andere Geſetze und Vorſchriften
nd bei gleichen Geſetzen rrſcht oft verſchiedene Praxis.

Klagenfurt. Profeſſor Dr Valentin 5

Conſiſtorialrath.

(Die Spendung ö der Communion n ihrer B
iehung zur Meſſe.) Die Communion ollte eigentlich
missam unmittelbar nach der Communion des Celebranten ge⸗
pendet werden, weil dies In den erſten zwölf Jahrhunderten
kir Uebung war und, wie das Rit ROM bemerkt, die
Meßgebete nach der Communion auf den Celebranten
al auf die anderen Communicanten Czug nehmen. Die Com
munion darf jedoch PXETaàa missam, alſo vor oder nach der Meſſe
oder auch einer Zeit, keine geleſen wird, geſpendet
werden, ſo oft eln vernünftiger run iezu vorliegt,
enn die Communicanten nicht länger arten könnten, oder
weil wegen der enge der Communicanten Anderen, we
blos der Meſſe beiwohnen wollen, etztere ange dauern


